
 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Aachen 

 

 

An alle 

Abteilungsleiter, Sportwarte der Aachener Vereine 

mit Mannschaften auf Kreisebene, Pflichtbezieher 

sowie Abonnenten 

 

 

 

 

 

Betrifft: 6. Rundschreiben des Kreises zur Saison 2021/2022 

 

 

Liebe Sportkameradinnen und –kameraden, 

es ist geschafft – wir haben die Hinserie der aktuellen Saison trotz Corona erfolgreich zu 

Ende bringen können, die Herbstmeister stehen fest. Hoffen wir, dass diese nicht auch 

gleichzeitig die Meister einer abgebrochenen Spielzeit sind und der Spielbetrieb ab Januar 

fortgeführt werden kann, in welcher Form auch immer (mit oder ohne Doppeln). 

► Auf- und Abstiegsregelung 2021/2022 

In unserer kürzlich stattgefundenen Kreisvorstandssitzung war auch die Auf- und 

Abstiegsregelung auf der Tagesordnung. Diese muss aufgrund der besonderen Situation 

der frühzeitigen zu Saisonbeginn vorgenommenen Zurückziehungen und denen, die noch 

hinzugekommen sind, überdacht werden. Ausgehend von der in der Kreisliga gemeldeten 

Anzahl der Mannschaften (10) stellen sich die Planungen wie folgt dar: 

Annahme: 

keine Mannschaft steigt aus dem Bezirk in die Kreisliga ab. 

eine Mannschaft steigt in die Bezirksklasse auf (BTV 2?) 

Ziel ist es, die Kreisliga auf eine Mannschaftsstärke von 12 zu bringen (auch im Hinblick auf 

die nicht mehr allzu ferne Strukturreform), folglich würde es mindestens 3 Aufsteiger aus 
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der 1. Kreisklasse geben, wobei diesen Mannschaften klar sein muss, dass in der höheren 

Klasse mit Sechsermannschaften gespielt wird. 

Weiterhin wird versucht werden, auch die 1. Kreisklasse auf 12 Mannschaften 

aufzustocken und zwei gleich starke Staffeln in der 2. Kreisklasse zu etablieren. Wie viele 

Teams dann noch für eine 3. Kreisklasse zur Verfügung stehen werden, kann man zum 

heutigen Zeitpunkt schwer abschätzen, aber eventuell wird es nur noch eine Staffel geben. 

Ich weiß, es ist noch reichlich früh, aber ich bitte die momentan in der ersten Klasse an der 

Spitze stehenden Mannschaften mit positivem Punktekonto (von Würselen 2 bis 

Alemannia Aachen 2) sich darüber Gedanken zu machen, ob sie sich mit einem Aufstieg 

anfreunden könnten. Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. Sie ist natürlich 

noch nicht verbindlich und dient nur der Meinungsfindung. 

Nach dem Aufstieg von 3 Mannschaften in die KL, müssten schon 5 Teams aus der 2. 

Kreisklasse aufrücken und 7, wenn es zwei Absteiger aus der 1. Krkl. gäbe… 

Im Augenblick kämen wir in der 3. Kreisklasse auf ca. 14 Mannschaften, zu wenig für zwei 

Staffeln zu viele für eine… 

Warten wir die nächsten Wochen und die Rückmeldungen aus der 1. Kreisklasse ab, dann 

kann man sich ein besseres Bild vom Fortgang machen. 

Ich werde die Vereine zu gegebener Zeit informieren. 

► 2G-Regeln ab sofort zu beachten 
Nur noch einmal zur Erinnerung: 
 

Nicht nur in Meisterschaftsspielen, auch im Training sind diese Maßnahmen zu 
beachten!!! Nicht auszuschließen ist, dass es zu unangekündigten Überprüfungen 
der Einhaltung dieser Regeln kommt. 

 
► Kreisrangliste 
 
Eine Kreisrangliste wird aller Voraussicht nach nicht ausgetragen. 
 
 



 

► Mannschaftsaufstellungen zur Rückrunde 
 
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2021 und endet am 
22.12.2021. Bitte denken Sie daran, dass die Meldungen auch dann in click-TT aufgerufen 
und abschließend gespeichert werden müssen, wenn gar keine Veränderung der 
Spielerreihenfolge erwünscht bzw. erforderlich ist. 
 
Ordnungsstrafen: 
Grund autom. Strafe Mannschaft Spieldatum Ordnungsstrafe 

Verspätete/Fehlende 
Ergebniseingabe (10 €)  

 

Würselen VI 03.12. 10 Euro 

Verspätete/Fehlende 
Ergebniseingabe Wh. (20 €)  

 

   

Verspätete/Fehlende 
Spielberichtseingabe (10 €)  

 

Würselen VI 03.12. 10 Euro 

Verspätete/Fehlende 

Spielberichtseingabe Wh. (20 €)    

Nichteinhaltung v. Terminen (10 €) 

(Fehlende bzw. unvoll-
ständige Meldungen)  

   

Fehlerhafte Eintragung 
Spielbericht (10 €)  

Alemannia AC 01.12. 10 Euro 

Fehlendes 
Mannschaftsmeldeformular (10 €)  

   

Spielen in nichteinheitlichen 
Trikots (10 €)  

   

Unvollständiges Antreten (10 €)  WW Weiden 1 

Eintracht AC II 

26.11. 

30.11. 

10 Euro 

10 Euro 

Unvollständiges Antreten Wh. (20 
€)  

   



 

Spielen ohne Einsatzberechtigung 
(10 € je Spieler)  
 

   

Falsche Einzelaufstellung (10 €)  Arm. Eilendorf 1 08.12. 10 Euro 

Falsche Einzelaufstellung Wh. (20 
€)  

   

Falsche Doppelaufstellung (10 €)     

Spielen ohne Einsatzberechtigung 
(10 €)  

   

Spiellokal nicht in spielbereitem 
Zustand (10 €)  

   

Nichtantreten (50 €)  Forster Linde 2 01.12. 50 Euro 

Nichtantreten im Wiederholungsfall 
(100 €)  

   

Zurückziehen von Mannschaften 
(40 €)  

Arm. Eilendorf 2 26.11. 40 Euro 

Unentschuldigtes Fehlen 
Kreisrangliste (20 €)  

   

    

 

Bei der Überweisung der Ordnungsstrafen bis zum 31.12.2021 auf das Konto 

Westdeutscher Tischtennisverband e.V. -Kreis Aachen-, Kontonummer: 1070460108, 

Sparkasse Aachen, Bankleitzahl: 390 500 00, IBAN: DE69390500001070460108, SWIFT/BIC-

Code Sparkasse Aachen: AACSDE33 bitte unbedingt Vereinsname + „RS6-KrSpoWa 

Aachen“ als Referenz angeben. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 



 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen 

Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder 

telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung 

diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher 

Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine 

aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 

(RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 

12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein zu richten: 

Bezirksspruchausschuss:  

Stefan Merx, Weierstraße 27, 52349 Düren, Tel. p.: 02421 / 20 72 44, E-Mail: 

stefan.merx@rwth-aachen.de. 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen 

bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 

10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar 

innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk 

Mittelrhein, Sparkasse Köln/Bonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX 

Verbunden mit dem Wunsch, dass alle gesund bleiben wünsche ich ein friedvolles 

Weihnachtsfest. 

Peter Kablitz 

Kreissportwart 
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